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* Änderungstabellen am Schluss des Erlasses 

 

Beilage zum B+A vom 9.12.2025 

Reglement zum Vollzug des Reglements für 
die Velostationen 
(VRfV) 

Vom unbekannt (Stand unbekannt) 

Der Stadtrat, 

gestützt auf Art. 10 Reglement für die Velostationen (RfV) vom xx.xx.20261), 

erlässt: 

Art.  1 Gegenstand 

1 Dieses Reglement enthält die Ausführungsbestimmungen zum Reglement 
für die Velostationen. 

Art.  2 Zuständigkeiten (Art. 1 RfV) 

1 Zuständige Stelle für den Vollzug ist die Abteilung Tiefbau im Departement 
Bau, Umwelt und Verkehr. 

Art.  3 Geltungsbereich (Art. 1 Abs. 2 RfV) 

1 Folgende Velostationen in der Stadt Wil unterstehen dem RfV: 

a) Velostation Bahnhof; 

b) Velostation Grabenstrasse. 

Art.  4 Zutrittsberechtigung (Art. 2 Abs. 3 RfV) 

1 In der Velostation Grabenstrasse sind in Abweichung von Art. 2 Abs. 1 RfV 
folgende Fahrzeuge nicht zugelassen: 

a) Transport- und Spezialvelos mit und ohne Hilfsmotor; 

b) Anhänger für Fahrräder. 

 
1) SRS 7.7-2 



7.7-2.1 Stadt Wil 

 

 
 2 

 

Art.  5 Abonnemente (Art. 3 Abs. 1 RfV) 

1 Nebst Tagestickets werden Abonnemente mit folgender Gültigkeitsdauer ab 
Kaufdatum angeboten: 

a) Tagesticket: 24 Stunden; 

b) Monatsabonnement: einen Monat; 

c) Halbjahresabonnement: sechs Monate; 

d) Jahresabonnement: ein Jahr. 

2 Der Zutritt zu den Velostationen erfolgt mit gültigem Ticket über die VeloCity 
App mit SwissPass. 

3 Die Tickets und Abonnemente sind für alle Velostationen gemäss Art. 3 die-
ses Reglements gültig. 

Art.  6 Tarife (Art. 4 Abs. 2 RfV) 

1 Die Benützungsgebühr beträgt als Grundtarif: 

a) 1 Tag: CHF 2.00 

b) 1 Monat: CHF 25.00 

c) ½ Jahr: CHF 80.00 

d) 1 Jahr: CHF 130.00 

2 Für Fahrzeuge gemäss Art. 2 Abs. 4 RfV beträgt die Benützungsgebühr 
150% des Grundtarifs. 

3 Der Tarif ist vor Ort in den Velostationen und auf der Website der Stadt Wil 
publiziert. 

Art.  7 Herausgabe Fahrzeuge (Art. 6 Abs. 2 und 3 RfV) 

1 Für die Herausgabe des Fahrzeuges wegen unrechtmässigen Verbleibens 
in der Velostation wird eine Umtriebsentschädigung von pauschal CHF 50.00 
pro Fahrzeug erhoben. 

2 Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist werden die Fahrzeuge ohne öffentliche 
Versteigerung einer gemeinnützigen Organisation übergeben oder entsorgt. 
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Änderungstabelle - Nach Beschluss 

Beschluss Inkrafttreten Element Änderung CRS Fundstelle 

keine Angabe keine Angabe Erlass Erstfassung       
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Änderungstabelle - Nach Artikel 

Element Beschluss Inkrafttreten Änderung CRS Fundstelle 

Erlass keine Angabe keine Angabe Erstfassung       

 


